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INHALT: Umgestaltung der Freien Strasse in Basel. II. — Ueber
Flüssigkeilsbewegungen in Rotationsbohlräumen. (Forts.) — Wettbewerb für
eine evangel. Kirche in Bruggen. I. — Wettbewerb zur Erlangung von
Mosaikbildern im Hofe des Landesmuseums in Zürich'. — Miscellanea: Brücke
über den Lorenzostrom bei Quebec. Techn. Wörterbuch. Einfuhrung des
Metermasses in England. Schweizer. Israelit. Waisenhaus bei Basel.
Siamesisches Bahnwesen. Eisenbahnbau in Amerika. Glockenturm der Pfarrkirche

in Bozen. Baulichkeit auf dem Zentralfriedhof in Wien. Neues Frauenkloster
auf dem Gerlisberg bei Luzern. Provinzial-Museum in Münster i. Westf. —
Konkurrenzen: Neues Kunsthaus in Zürich. Evangel. Kirche samt Pfarrhaus
in Innsbruck. Höhere Mädchenschule in Esslingen. — Nekrologie: f M. Alois
van Muyden. j" Skjold Neckelmann. — Vereinsnachrichten: Tessinischer
Ingenieur- und Architekten-Verem. — Hiezu eine Tafel: Die Freie Strasse
in Basel; das Gebäude der Basler Handelsbank.

--.
%'Ä'

Abb. 5. Blick in die mittlere und untere Freie Strasse.

Die Umgestaltung der Freien Strasse in Basel.
(Mit einer Tafel.)

II.
Umfang der Korrektion.

Die Freie Strasse hat vom Marktplatz bis zum
St. Albangraben eine Länge von etwa 4971/t m oder rund
500 m. Zu korrigieren sind, unter Weglassung der rechten
Seite beim Marktplatz und ohne die nur mit Fluchtlinien
versehenen Strecken:

1. Auf der linken Seite Marktplatz bis St. Albangraben
295V2 m oder 59,4 °/o der Strassenlänge, bezw. 71,5 °/o der
Fassadenlänge.

2. Auf der rechten Seite Rüdengasse bis St. Alban-
graben 289 V2 m oder 75.2 °/o der Strassenlänge, bezw.
83,8°/o der Fassadenlänge. Zusammen 585 m.

Die Korrektion wurde in Ausführung" des regierungs-
rätlicheh Ratschlages vom Januar 1901. soweit es möglich
war, auf dem Wege gütlicher Verhandlungen durchgeführt,
und zwar auf zwei Arten: entweder, indem man den
Eigentümern, die auf die Baulinie zurückfahren wollten, im Sinne
des Gesetzes vom Jahre 1859 &en abzutretenden Boden
und eventuell noch den Wert des abzubrechenden Gebäudeteils,

bezw. die Umbaukosten vergütete, wobei der gesetzliche

Beitrag der Anwänder an die Korrektion verrechnet
wurde, oder, indem der Staat die ganze Liegenschaft
ankaufte, und nach Abbruch der Gebäude den hinter der
Baulinie verbleibenden Teil wieder veräusserte. Zu dieser
letztern Art gehört auch der Fall, bei dem der Staat eine
Liegenschaft neben oder hinter der zu korrigierenden
ankaufte und dieselbe gegen die Zurücksetzung der Freien
Strassen-Fassade tauschte. („Rebleutenzunft" und „Schuh¬

macherzunft" gegen Häuser an der Weissen Gasse, „Goldene
Apotheke" gegen Freie Strasse Kr. 22.)

Die Expropriation wurde mit wenig Ausnahmen erst
gegen Ende der vorliegenden Korrektion angewendet und
zwar die gewöhnliche Expropriation, d. h. nur die Ex-
propiation des in die Strasse fallenden Teils der Liegenschaft,

in den Fällen, wo über die Höhe der Entschädigung
keine Verständigung erzielt werden konnte. An einer Stelle
der obern Freien Strasse, wo die Verhältnisse sehr
kompliziert waren, müsste jedoch die sogenannte Zonen-Expropriation

(Gesetz vom 28. April 1898) angewendet werden,
d. h. eine Expropriation, bei welcher auch der Teil hinter
der Baulinie bis auf 25 in Tiefe enteignet werden kann.
Hierdurch wird die Schaffung regelrechter Bauplätze ermöglicht,

welche von den frühern Eigentümern wieder erworben

werden können.
Nach dem Vorstehenden lassen sich somit vier Arten

der Durchführung unterscheiden:
1. Korrektion durch An- und Verkauf der

Liegenschaften,

2. Zurücksetzung der Fassade auf gütlichem Wege,
3. Zurücksetzung der Fassade vermittels der

Expropriation.

4. Korrektion vermittels der Zonen-Expropriation,
auf welche folgende abgetretenen Bodenflächen entfallen:

links rechts Zusammen 7°
I. An- und Verkauf 28,0 m2 53o,5 m2 558,5 m2 47,5
2. Zurücksetzen, gütlich 121,0 » 217,0 338,0 » 29,0
3- » Expropriation 75,5 » I52>5 » 228,0 » 19,5
4- Zonen Expropriation

Zusammen
47,5 » — » 47.5 » 4,0

272.0 m2 900,0 m2 1172,0 tn'2 100,0%
Hieraus ist ersichtlich, dass über 3/* der zur

Verbreiterung der Strasse erforderlichen Bodenfläche auf
gütlichem Wege vom Staate erworben werden konnte und etwas
weniger als 1/i expropriiert werden müsste.

Ungefähr das gleiche Verhältnis erhält man, wenn man
die Anzahl der vom Januar 1885 bis Anfangs 1901
korrigierten Häuser in Betracht zieht,

1. auf gütlichem Wege korrigiert: 43 Häuser 75,5°/o
2. zwangsweise korrigiert 14 „ 24,50/(.

im ganzen 57 Häuser.
Von 57 korrigierten Häusern wurden 8 Häuser

umgebaut und mit neuen Fassaden versehen (14%) un|3 49
Häuser durch Neubauten ersetzt (86°/o). Ferner wurden
an Stelle von 49 abgebrochenen Häusern 32 Neubauten
errichtet, somit kommen auf drei alte Häuser zivei neue. Von
8 umgebauten Häusern und p Neubauten, also von 40
neuen Häusern gehören 22 oder 55% frühem
Hausbesitzern der Freien Strasse. Es haben sich somit über die
Hälfte der Anwänder dazu entschliessen können, selbst die
Korrektion durchzuführen.

Kosten der Korrektion.
Für die verschiedenen Arten der Durchführung wurden

vom Staate bis Anfang 1901 folgende Beträge ausgegeben:
m2 Fr. Fr. p. m2

I.Verbreiterung durch An-und Verkauf 558,5 526836,30 943
2. » » gütl. Zurücksetzen 338,0 333217.81 986
3. » » Expropriation 228,0 333 823,85 1464
4. » » Zonen-Expropriation 47,5 116812,75 2459

1172 I 310 690,71
ferner für Strassenbau Fr. 46 S09.34

zusammen Fr. I 357 500.05
Davon ab: Die direkt bezahlten Beiträge der

von der Korrektion nicht betroffenen Anwänder : Fr. 67620,—
Kosten bis anfangs 1901 Fr. 1 289 880,05.

Im Mittel somit: Fr. 1 289 880,05 : 1172 m2 1100 Fr. p. ^Verbreiterung
oder Fr. I 289 880,05 : 424 m 3042 Fr. für einen Meter

korrigierte Fassadenlänge.
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Wenn man diese Zahlen einer überschläglichen
Ermittlung der Kosten der ganzen Korrektion zu Grunde legt,
so ergeben sich folgende Beträge. Nach der Fläche der
Verbreiterung berechnet:

1603 m2 ä 1100 Fr. 1 763 300 Fr.
Nach der zu korrigierenden Fassadenlänge berechnet:

585 m ä 3042 Fr. 1 779570 Fr. Somit:
Ueherschlägliche Kosten der ganzen Korrektion ausschliesslich der
rechten Seite vom Marktplatz

DerSummevon 1 28988oFr.,
die der Staat für die bis
Anfangs 1901 durchgeführte
Korrektion verausgabt hat, steht
ein Brandversicherungswert der
zu diesem Zweck abgebrochenen

Gebäude gegenüber im
Betrage von 2033800 Fr.,
abgesehen von den bei
Umbauten abgetragenen Gebäudeteilen.

Bemerkenswert ist. in
welchem Masse die Landpreise,
zu denen der Staat die
Liegenschaften an der Freien Strasse
erworben hat, im Verlauf
der Korrektion gestiegen sind.
Wenn man die besonders teuern
Liegenschaften mit kleinem
Flächeninhalt (unter 100 m2)

ausser Betracht lässt, so zahlte
der Staat im Durchschnitt
ausschliesslich Brandversicherungs-

in den Jahren 1891 — 1

bis Nr. 6 rund 1800000 Fr.

vier Fällen 30 Fr., in einem Fall 24 Fr. per in3
wegfallenden Gebäuderaums, oder ein auf anderm Wege
berechneter Betrag. In einigen Fällen wurden auch keine
Entschädigungen zuerkannt.

4. Für Inkonvenienzen, bezw. Mietentschädigung während
der Bauzeit, u. s. w. in vier Fällen Beträge von 2200 bis
1 o 000 Fr.

Die Gesamtentschädigungen für ein Haus beliefen sich
auf 23 060 bis 64 045 Fr., von welchen Summen jedoch

die Anwänder-Beiträge, die in
Die Freie Strasse in Basel.
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Abb. 6. Gebäude der Handelsbank.
Masstab

Wert der Gebäude:
895 322 Fr. per m2

1897—1899 567 „ „ „
was eine Preiserhöhung von 76% ergibt.

Die Ankaufspreise für den in3 variierten zwischen 235 Fr.
(„Brodbeckenzunft" mit 576.5 m2) und 1037 Fr. (Nr. 72 mit
54 m2) und betrugen im Mittel 444 Fr. Die Verkaufspreise
zu welchen der Staat das hinter der Baulinie verbleibende
Areal wieder veräusserte, schwankten zwischen 500 und
741 Fr. und betrugen im Mittel 587 Fr.

Bei der Expropriation von zur Strasse abzutretenden
Teilen von zehn Häusern wurden folgende Entschädigungen
zugesprochen :

1. Für den abzutretenden Boden 500 bis 800 Fr. p. m2.

2. Für den abzubrechenden Gebäudeteil, bezw. für
Umbaukosten, je nach dem Ergebnis der speziellen Berechnung

9500 bis 3S 075 Fr. für ein Haus.
3. Für Einbusse an Mietwert, bezw. Raumverlust in
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Fassade gegen den Steinenberg.
I : 400.

bei drei
schlag von 5 °

der Regel mit 140 Fr. per m2

der auf die Fassadenlänge
entfallenden Verbreiterung
berechnet wurden, in Abzug
kamen. Im Prinzip sollten dabei
die beidseitigen Anwänder
zusammen etwa die halben Kosten
der Boden-Erwrerbung, also die
Anwänder einer Strassenseite
etwa den vierten Teil derselben

tragen.
Bei der an der Freien

Strasse zum ersten Male
angewendeten Zonen-Expropriation,
die sich auf vier Liegenschaften

erstreckte, wurde für den
Boden an der Freien Strasse
700 bis 1000 Fr. per m2

und ausserdem für die
Gebäude der Brandversicherungs-
Wert zugesprochen, zu dem

kein Zuschlag, bei einem Haus ein Zu¬

wurde. Für Inkonvenienzen ist
vergütet worden. Für die aus

Häusern
'/o gemacht

nur in einem Falle etwas
den vier Liegenschaften erzielten zwei neuen Bauplätze wurden

Uebernahmspreise in Höhe von 800 bezw. S50 Fr. per
m2 festgesetzt und beide Bauplätze zu diesen Preisen von
den frühern Eigentümern wieder erworben und neu überbaut.
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Abb. 8. Handelsbank vor dem Umbau. Grundriss vom Erdgeschoss.

Masstab I : 400.

{ Abb. 9. Handelsbank nach dem Umbau. Grundriss vom Kellergeschoss.
Masstab I : 400.

Nach der vorstehenden allgemeinen Darstellung der
Entwickelung des Projektes zur Korrektion der Freien
Strasse, seiner Durchführung und seiner Kosten, sollen im
folgenden einige der bemerkenswertem Um- und Neubauten
an der korrigierten Strasse einzeln besprochen und damit
ein Beitrag zur Geschichte der Bautätigkeit der Stadt Basel in
den letzten Jahren gegeben werden. Die Angaben hierzu sowie
die beigegebenen Grundrisse und Schnitte verdanken wir dem
gefl. Entgegenkommen der betreffenden Herren Architekten.
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Die Freie Strasse in Basel. — Das Gebäude der Basler Handelsbank.

Erbaut von J. J. Heimlicher & J. J. Stehlin, Baumeister in Basel, im Jahre 1842.

Umgebaut 1899 —1900 von Friia Stehlin^ Architekt in Basel.

Nach eigener Aufnahme der Schweiz. Bauzeitung;. Aetzung; von Meisenbach, Riffarth 8t Cie. in München.
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Das Geschäftshaus der Basier Handelsbank, Ecke Steinenberg

und Freie Strasse (Nr. 96), zum ,,Schilthof' genannt,
wurde im Jahre 1842 als Privathaus für Herrn Rud. For-
cart-Hoffmann durch die Baumeister J. J. Heimlicher und
J. J. Stehlin erbaut. Als Wohnhaus nahm es in dieser Zeit
unter den Privat-Bauten Basels einen durch seine innern und
äussern Verhältnisse bedingten, hervorragenden Platz ein und
erschien hierdurch, ebenso wie durch seine vorzügliche
Geschäftslage am Kreuzungspunkte von fünf grossen Strassen

Die Freie Strasse in Basel.
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Abb. 7. Die Handelsbank. Umgebaute Fassade gegen die Freie Strasse

Masslab 1 : 400.

besonders geeignet der Basler Handelsbank, in deren Besitz
die Liegenschaft übergegangen war, in wenig veränderter
Form als Geschäftshaus zu dienen.

Die stetige Vergrösserung der Bank, sowie die
Forderungen des mit der Zeit bedeutend vermehrten Personals
und der modernen Geschäftsgewohnheiten, veranlassten die
Leitung der Handelsbank, sich anlässlich der Korrektion der
Freien Strasse das für die nötig gewordene Erweiterung
ihres Hauses erforderliche Terrain zu sichern.

Nach verschiedenen Vorstudien wurde Ende 189S der
in den Abbildungen 6 bis 11 veranschaulichte Umbau
beschlossen, der nach den Plänen und unter der Leitung des
Architekten Frli\Stehlln in Basel vom Frühjahr 1899 bis Ende
1900 zur Ausführung kam. Dabei sollte der für die neue
Installation der Bank als erforderlich erachtete Innenraum
unter tunlichster Wahrung des äussern Eindruckes gewonnen
werden. Die Anlage einer ausgedehnten Schalterhalle, einer
Tresor-Einrichtung und der ganz bedeutend vermehrten und
vergrösserten Bureau-Räumlichkeiten führte zu der vor-
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liegenden Lösung, bei der es vor allem durch die
Erstellung einer neuen Haupttreppe möglich wurde, den
genannten Wünschen gerecht zu werden. "Während der ganzen

Dauer der Unibauarbeiten setzte die Bank ihren
Geschäftsbetrieb im Hause selbst fort, was bei der Bearbeitung
der Aufgabe gleichfalls beachtet werden müsste und
besondere Schwierigkeiten verursachte. (Forts, folgt.)

Ueber Flüssigkeitsbewegungen in Rotations¬
hohlräumen.

Von Prof. Dr. F. Prdsil in Zürich.

(Fortsetzung.)
II. Einfacne Strömungen.1)

Als einfache Strömungen seien solche Bewegungen
durch ein festes Rohr bezeichnet, bei welchen eine
Geschwindigkeitskomponente nach der u Richtung nicht
vorhanden ist und bei welchen weiter die Bewegungs- und
Pressungszustände auf einem Parallelkreis durchaus gleich
sind. Ferner soll vollkommener Beharrungszustand
angenommen werden.

Charakterisiert sind solche Bewegungen durch
9 w 8 v 'dp

— o, 9 <{•o cp a (f
dw d v

yr °' yj
In diesem Falle vereinfachen sich die Fundamentalgleichungen,

wie folgt:
9 ai 9 w

dV (4
dv

¦ • • • <A

dp
Y o s
g Ol
y 8r

dw

dz
9 v

dz '

dv
9 r

9 s r 9 r
Ferner wird

u und v werden gleich Null

(A
9 a1 9 v «

yv ~ ~d7 — 2 A

Abb. 10. Handelsbank nach dsm Umbau. Grundriss vom Erdgeschoss.

Masstab I : 400.
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Abb. 11. Handelsbank nach dem Umbau. Grundriss vom I. Stock.

Masstab 1 : 400.

Im Falle X o, also bei Existenz eines
Geschwindigkeitspotentials ist der dasselbe charakterisierende
Ausdruck F nur eine Funktion von r und 1; es bestehen dann
die Gleichungen ___

9 -F „ _ 9 ^w ~ 9 g ' Or
Im ersten Teil des Artikels auf Seite 207 muss Gleichung II

analog I und III geschrieben werden:

Z- rdcp dr dz Ii + [p r dep dz - (p + -|£- dr) (r + dr) dep dz] +
-|- p dr dz dep — (rdrp drdz) [—? '
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